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Aha, verstehe! Danke. Also erstmal Bedenken äußern (am besten schriftlich) gegenüber der SL.
In dem Augenblick, muss man der Anordnung dann keine Folge mehr leisten. Korrekt? (ich
frage lieber noch einmal nach, da ich nix falsch machen möchte)

Ich zitiere nochmal den Gesetzestext:

"Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die
nächst höhere Vorgesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden."

Und übersetze ihn:

Wird die Anordnung der SL aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen,
and ie nächst hörere Vorgesetztee oder den nächst höhren Vorgestzten zu wenden & müssen
die Andordnung während sie das Schreiben an diese Instanz(BezirksregierungI) absetzen der
Anordnung keine Folge leisten.

-> also während: Sobald die SL die Anordnung aufrecht erhält und man dann beabsichtigt das
Schreiben an die Bezirksregierung zu tätigen, muss man der Anordnung schon keine Folge
mehr leisten.

Geht das Schreiben an die Bezirksregierung per E-Mail?

1https://www.lehrerforen.de/thread/55473-haben-schulleitungen-die-absolute-macht/?postID=596381#post596381
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